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A Einleitung 

1 Ablauf des Mitwirkungsverfahrens 

Vom 17. Februar bis zum 20. März 2023 wurde das Mitwirkungsverfahren zur Überbauungsordnung «Viehweid Ost» von Belp durchgeführt. Während dieser Frist lagen die 
Unterlagen inkl. Beilagen bei der Gemeindeverwaltung Belp, Abteilung Planung und Infrastruktur, Güterstrasse 13, 3132 Belp öffentlich auf und konnten zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde abgerufen werden.  
 
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens hatten alle interessierten Personen und Organisationen die Möglichkeit, eine schriftliche Eingabe einzureichen. Auf diesem Weg 
nahmen insgesamt 18 Einzelpersonen, Interessengruppen, Organisationen, Firmen und Parteien am Mitwirkungsverfahren teil.1 
 
Am Dienstag, 28. Februar 2023 fand zudem im Dorfzentrum eine öffentliche Orientierungsversammlung statt, an welcher Vertreter der Gemeinde, der LANDI Aare Genos-
senschaft und des beauftragen Architekturbüros die wesentlichen Inhalte der Planung präsentierten und anschliessend Fragen der interessierten Bevölkerung beantwor-
teten. An der Orientierungsversammlung waren ca. 60 Personen anwesend. 

2 Die wichtigsten Themen 

Das weitaus am häufigsten angesprochene Thema war die Erschliessung des neuen LANDI-Ladens über die Viehweidstrasse. Es wird befürchtet, dass mit den zusätzli-
chen Anschlüssen und allenfalls weiteren Nutzungen zusätzlicher Mehrverkehr ausgelöst und damit die Überlastung in Spitzenzeiten noch zusätzlich erhöht wird. Ver-
schiedentlich wurde auch der dadurch ausgelöste «Schleichverkehr» über an sich durchfahrtsbeschränkte Nebenstrassen erwähnt, welcher insbesondere die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt. 

3 Änderungen aufgrund der Mitwirkung 

Nach der Mitwirkungsauflage wurden die schriftlichen Mitwirkungseingaben ausgewertet und die erforderlichen Schlüsse daraus gezogen. An den rechtsverbindlichen 
Dokumenten (Überbauungsplan, Überbauungsvorschriften, Zonenplanänderung) wurden keine Anpassungen vorgenommen. Im Anhang zum Erläuterungsbericht auf Seite 
28 wurde ein Abschnitt zum Verkehrsaufkommen eines allfälligen McDonald’s-Standort unmittelbar angrenzend an den LANDI-Standort ergänzt. 
 
Im vorliegenden Bericht wird zu den einzelnen Punkten Stellung genommen. 
  

 
1 Die Eingabe Nr. 4 wird im Bericht nicht aufgeführt, diese wurde durch den Verfasser ergänzt und mit Datum vom 20. März 2023 erneut eingereicht (Eingabe Nr. 17). 
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B Verzeichnis der Verfasserinnen und Verfasser 

 

Nr. VerfasserIn  

1 Wasserverbund Region Bern AG, Rechtliche Sicherungen, Lindenauweg 10, Postfach, 3001 Bern  

2 Urs Dürrenmatt, Bützackerweg 9, 3123 Belp  

3 B. und M. Klopfenstein-Messerli, Fahrhubelweg 29, 3123 Belp  

4 www.belperforum.ch, Urs Walthert, Dorfstrasse 53. 3123 Belp  

5 Die Mitte Belp-Gantrisch, Hans Bachmann, Burggässli 8, 3123 Belp  

6 R. und M. Morel, Allmendweg 10. 3123 Belp  

7 Grety Baumgartner, Lehnweg 17, 3123 Belp  

8 SP Belp, Gürbeweg 22, 3123 Belp  

9 Alain und Renate Kaiser, Hohfuhren 223, 3123 Belp  

10 Kurt Brönnimann, Alpenweg 8, 3123 Belp  

11 Energie Belp AG, Rubigenstrasse 12, 3123 Belp  

12 Hans Nydegger, Alpenweg 10, 3123 Belp  

13 Christine Jordi, Hübeliweg 9, 3123 Belp  

14 Beat und Monique Schäfer-Gasser, Käsereistrasse 7c, 3123 Belp  

15 Monica und Jörg Krebs, Lehnweg 16, 3123 Belp  

16 VCS Regionalgruppe Bern, Bollwerk 35, 3011 Bern  

17 www.belperforum.ch, Urs Walthert, Dorfstrasse 53. 3123 Belp  

18 Heinz Haussener, Gantrischweg 11, 3123 Belp  

19 Lukas Wüthrich, Hübeliweg 11, 3123 Belp  
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C Eingaben und Stellungnahmen 

1 Allgemeines zur Planung 

Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

Allgemein 08 (8-01) Die Mitwirkenden begrüssen, dass für die Realisierung einer 
Detailhandelseinrichtung sowie einer Tankstelle für Elektro-
fahrzeuge eine Überbauungsordnung erarbeitet wurde. 

Kenntnisnahme. 

Allgemein 05 (5-01), 
11 (11-01) 

Die Mitwirkenden befürworten das Projekt resp. die Umzo-
nung im Grundsatz. 

Kenntnisnahme. 

Allgemein 09 (9-02) Es wird kritisiert, dass vermehrt geschichtsträchtige Häuser 
abgerissen werden und mit Tankstellen ersetzt werden. 

Die Mitwirkende bezieht sich auf verschiedene bereits realisierte 
Bauvorhaben in der Viehweid ausserhalb des Planungsperimeters. 
Bei den abzubrechenden Gebäuden innerhalb des Planungsperime-
ters handelt es sich weder um besonders geschichtsträchtige, noch 
um qualitätsvolle und dadurch erhaltenswürdige Bauten. 

Standortalter-
nativen 

13 (13-04),  
 

Die Mitwirkenden sind der Meinung, dass die beiden Neu-
bauten eine grosse Entwertung für die Viehweide darstellen. 
Die Gemeinde Belp könnte ihr Land in der Obermatt der 
LANDI im Baurecht abgeben. Dort gibt es bereits einen Krei-
sel und die erwarteten Kunden von der Autobahn und aus 
dem Aaretal müssten nicht in die Viehweide fahren. (…) Es 
gebe in Belp bereits ein Industriequartier, wohin sogar extra 
eine Strasse gebaut worden sei. 

Die Parzelle Nr. 868 im Eigentum der Gemeinde Belp befindet sich 
in der Landwirtschaftszone. Es handelt sich um ein Gebiet mit 
Fruchtfolgefläche (FFF). Weiter befindet sich das Gebiet im Perime-
ter der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), der Moorland-
schaften und Auengebiete. Eine Einzonung ist aufgrund der beste-
henden übergeordneten Schutzperimeter (Bund und Kanton) nicht 
genehmigungsfähig. 
Beim LANDI-Laden mit Tankstelle handelt es sich um eine Verkaufs- 
resp. Dienstleistungsnutzung, welche auf eine verkehrsgünstige 
Lage angewiesen ist. Ein Standort in einem Industrieviertel abseits 
der Hauptachsen oder in einem durch Wohnnutzung geprägten 
Quartier wie in der Aemmenmatt ist hingegen unzweckmässig. 

Allgemein 14 (14-03) Die Mitwirkenden finden, dass diese Neubauten die Lebens-
qualität in Belp weiter verschlechtern werden. Belp brauche 
keine grössere LANDI und keinen McDonald’s. 

Kenntnisnahme. 
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Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

Allgemein 16 (16-01) Die Mitwirkenden begrüssen grundsätzlich die Bestrebun-
gen der LANDI Aare Genossenschaft, in der Viehweide Ost 
einen Verkaufsstandort mit Vorbildcharakter im Bereich der 
Ökologie zu realisieren. Auch der Bau einer Elektro-Trank-
stelle wird unterstützt, da fehlende Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge immer noch als Hemmnis für den Wechsel 
auf fossilfreie Fahrzeuge gilt. 

Kenntnisnahme. 

Allgemein 17 (17-20) Die Mitwirkenden wünschen sich, dass die Verwaltung und 
der Gemeinderat von sich aus eine differenzierte und kriti-
sche Meinung gegenüber z.B. der Änderung von Überbau-
ungsordnungen kundtun. Den Behörden und dem Gemein-
derat bietet sich diese Gelegenheit z.B. auch an einer Infor-
mationsveranstaltung wie am 28. Februar 2023. Es könnten 
Vor- und Nachteile geschildert oder Alternativen aufgezeigt 
werden. 
 
 
Es wird angemerkt, dass dem Grundeigentümer des Areals 
bereits Alternativen bekannt sind und dass die Mitwirken-
den ihm in einem persönlichen Gespräch angekündigt ha-
ben, dass sie ihm im Herbst 2023 allenfalls weitere Alterna-
tivvorschläge unterbreiten werden. 

Die Verwaltung resp. der Gemeinderat beurteilen Anfragen zu Pla-
nungs- und Bauvorhaben sowie die ausgearbeiteten Planungen sehr 
wohl kritisch. Sowohl die Planungs- und Umweltkommission als 
auch der Gemeinderat haben das Vorhaben und die Planung disku-
tiert und schliesslich – unter Vorbehalt gewisser Anpassungen – zur 
Mitwirkung freigegeben. Die Argumente der Gemeindebehörden, die 
vorliegende Planung zu unterstützen wurden vom Gemeindepräsi-
denten an der Orientierungsveranstaltung ausführlich erläutert (vgl. 
Protokoll im Anhang 1 zum Mitwirkungsbericht). 
 
Kenntnisnahme.  

Allgemein 18 (18-03) Der Mitwirkende ist der Ansicht, dass die Verlegung und 
Vergrösserung der LANDI der Gemeinde Belp und ihrer Be-
völkerung keinen Mehrwert bringen würden. Das Gegenteil 
wäre der Fall. Er sei der Meinung, dass die Verlegung der 
LANDI in die Viehweide für die Allgemeinheit keine gute 
Idee und deshalb abzulehnen sei. 

Kenntnisnahme. 
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2 Nutzung und Standort 

Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

Nutzung 02 (2-01) Der Mitwirkende unterstützt grundsätzlich Planungen, wel-
che schon grösstenteils bebaute Areale betreffen; beim vor-
liegenden Projekt zweifelt er jedoch. Er hätte sich ge-
wünscht, dass auf dem Areal einzelne Holzbaubetriebe, die 
in der Viehweide tätig sind, sich weiter entwickeln könnten. 
Die Firmen hätten grosses Potenzial weitere Arbeitsplätze 
zu schaffen.  

Kenntnisnahme. 

E-Tankstelle 02 (2-06) Der Mitwirkende ist der Meinung, dass die Einstellhalle im 
Dorfzentrum, die Einstellhalle der neuen Migros oder auch 
der Parkplatz des Aldi gute Standorte zum Aufladen für 
Elektrofahrzeuge (inkl. Elektro-Fahrräder) wären. Jeder Ein-
wohner könnte während der Ladezeit zu Fuss sein zuhause 
erreichen. Oder sie können im Dorf das Restaurant (e-
Lounge) während der Ladezeit aufsuchen. 

Kenntnisnahme. 

E-Tankstelle 17 (17-06) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob den Behörden be-
kannt ist, dass im Umkreis von ca. 900 m ab Projektstandort 
mindestens 3-4 potenzielle Geschäftsfelder von möglichen 
zukünftigen e-Tankstellen sind. Dies unabhängig von allfälli-
gen (Vor-)Anfragen/Behördenkontakten.  

Der Gemeinde sind aktuell keine Vorhaben für weitere E-Tankstellen 
bekannt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass in Zukunft 
eventuell auch bisherige konventionelle Tankstellen mit E-Tankstel-
len aufgerüstet werden.  

Standort- 
wechsel 

02 (2-07), 
09 (9-03), 
14 (14-02) 
17 (17-09) 

Für die Mitwirkenden ist nicht nachvollziehbar, weshalb der 
alte Standort (15-jähriger LANDI-Laden) aufgegeben wird. 
Dies sei nicht nachhaltig. Die Zufahrt sei gut und es gebe 
viele Parkierungsmöglichkeiten, welche auch mit E-Tank-
stellen ausgerüstet werden könnten. In der Viehweide habe 
es mit Vrenis Lädeli und zwei Tankstellenshops bereits drei 
Einkaufsmöglichkeiten, in der Aemmenmatt gebe es nach-
her keine Einkaufsmöglichkeit mehr. 

Der bestehende LANDI-Laden ist in die Jahre gekommen und ent-
spricht nicht mehr dem auf die heutigen Bedürfnisse abgestimmten 
Ladenkonzept der LANDI Aare Genossenschaft. Anstelle einer auf-
wändigen (energetischen) Sanierung des bestehenden Ladens hat 
sich die LANDI Aare Genossenschaft für einen Neubau an einer bes-
seren Lage entschieden. Für die Bewohner der umliegenden Quar-
tiere kann das einen Verlust bedeuten, für die grosse Mehrheit sind 
die bessere Erreichbarkeit und die Vermeidung von Fahrten durch 
verkehrsberuhigte Wohnquartiere jedoch ein Gewinn. 

Standort- 18 (18-01) Der Mitwirkende ist der Ansicht, dass der jetzige LANDI- Die Aussagen des Mitwirkenden werden in der Tendenz bestritten: 
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Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

wechsel Standort verkehrstechnisch viel besser gelegen ist. Er be-
finde nicht an einer stark befahrenen Hauptstrasse und sei 
für 95% der Belper die kürzere und einfachere Anfahrt. 
Auch für Velofahrer und Fussgänger sei die Anfahrt viel kür-
zer und viel weniger gefährlich; sie werden zu einem gros-
sen Teil auf das Auto ausweichen (müssen). Zudem verursa-
che der heutige Standort weniger Emissionen und weniger 
Unfälle. 

Die Lage an der Hauptstrasse ist für einen Fachmarkt ideal, wäh-
rend sich die heutige Lage abseits der Verkehrsachsen und im Um-
feld von verkehrsberuhigten Wohnquartieren als ungeeignet er-
weist. Für Velofahrer liegt der neue Standort weiter weg vom Dorf, 
ist jedoch dank der Velostreifen gut erreichbar und der Alternativ-
routen abseits der Hauptstrasse gut erreichbar. Fussgänger aus 
dem Dorf waren bereits bisher auf den Bus angewiesen. Bzgl. Emis-
sionen und Unfällen werden die Aussagen ebenfalls bestritten. 

Zukunft Stand-
ort Aemmen-
matt 

02 (2-09), 
17 (17-09), 
13 (13-03) 

Für die Mitwirkenden ist nicht nachvollziehbar, dass der alte 
Standort einer Wohnnutzung zugeführt werden soll. Dieser 
liegt in einem Industriequartier und ist umgeben von weite-
ren Betrieben (KMU). 

Im Areal südlich der Aemmenmattstrasse sind gewerbliche Nutzun-
gen vorherrschend, die übrigen Gebiete in der Nachbarschaft sind 
jedoch bereits heute durch Wohnnutzung geprägt. Auf ein Begehren 
der Grundeigentümerschaft der Nachbarparzellen hin hat der Ge-
meinderat auf Stufe Richtplan entschieden, in diesem Areal eine 
Umstrukturierung vorzusehen. Der Perimeter beinhaltet jedoch 
nicht nur die Parzelle des heutigen LANDI-Ladens. Eine Umstruktu-
rierung muss daher gesamtheitliche betrachtet werden und auf die 
umliegende Nutzung unter Berücksichtigung von möglichen Ent-
wicklungen im Quartier abgestimmt werden. Über die künftige Nut-
zungsform am heutigen LANDI-Standort werden zuletzt die Stimm-
berechtigten beschliessen.  

3 Verkehr und Parkierung 

Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

Verkehrsgut-
achten 

07 (7-01) Der Mitwirkende fordert, dass ein umfassendes Verkehrs-
gutachten eines neutralen, von der Einwohnergemeinde 
Belp beauftragten Verkehrsspezialisten, erarbeitet wird, 
welches das gesamte Entwicklungspotenzial der Viehweide 
berücksichtigt und adäquate Lösungen anbietet. 

Die Bauzonen in der Viehweid sind – mit Ausnahme der Parz. Nr. 
601 – weitgehend ausgenutzt, so dass keine zusätzliche bauliche 
resp. Verkehrsentwicklung absehbar ist. Eine umfassende Beurtei-
lung des Verkehrs ist dann notwendig, wenn zusätzliches Bauland 
geschaffen würde. Das vorliegende Gutachten für das Vorhaben der 
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Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

LANDI ist nachvollziehbar und aus Sicht des Gemeinderates nicht zu 
beanstanden. 

Mehrverkehr 02 (2-02), 03 (03-
01), 07 (7-02), 12 
(12-01), 13 (13-
01), 14 (14-03), 
15 (15-01), 18 
(18-02), 19 (19-
01) 

Die Mitwirkenden gehen davon aus, dass das Vorhaben ei-
nen grossen Mehrverkehr generiert. Das Verkehrsaufkom-
men werde auch ohne das Vorhabend der LANDI zunehmen. 
Die Bewohner der Viehweid seien schon sehr belastet mit 
dem Durchgangsverkehr. Die Verkehrssituation erfordere 
bereits heute sehr viel Geduld, in Stosszeiten am Morgen 
und Abend gebe es lange Wartezeiten für die Anwohner, 
wenn sie auf die Hauptstrasse fahren wollen. Auch für Ve-
lofahrer sei es sehr gefährlich. Die Erfahrung zeige, dass 
der Fluss der Viehweidstrasse durch weitere Zu- und Weg-
fahrten weiter massiv gestört wird. Zudem komme es immer 
wieder zu Unfällen. 

Die Verkehrzählungen des Kantons Bern zeigen auf, dass sich das 
Verkehrsaufkommen auf der Viehweidstrasse in den letzten Jahren 
nur unwesentlich verändert hat und im Durchschnitt der letzten 11 
Jahre rund 18’900 Fahrzeugen pro Tag aufweist (vgl. Anhang 2). 
Problematisch ist das Verkehrsaufkommen nur in den Spitzenstun-
den am Morgen und am Abend. Eine massive Störung des Verkehrs-
flusses durch den zusätzlichen Anschluss ist nicht zu erwarten. 
Auch handelt es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt. Im Rahmen 
der Planung wurde die Situation mit der für die Viehweidstrasse zu-
ständigen kant. Fachstelle besprochen und die Anforderungen in 
Bezug auf die Erschliessung geklärt. Die Umsetzung des LANDI-La-
dens erfordert eine Anpassung der Kantonsstrasse im betreffenden 
Abschnitt. Das entsprechende Strassenprojekt wird im Hinblick auf 
die öffentliche Auflage ausgearbeitet. Dabei sind namentlich auch 
Velostreifen vorzusehen. Die Gemeinde wird die Zeit des Vorprü-
fungsverfahrens nutzen, um mit dem Kanton Lösungen zur Ausge-
staltung des Verkehrsknotens eingehend zu prüfen. 

Gesamtschau 03 (03-01), 07 (7-
02), 12 (12-04, 
12-05), 15 (15-
01) 

Mit der Realisierung des Neubaus LANDI und des McDo-
nald’s werde die bereits heute prekäre Verkehrssituation 
noch spürbar verschärft. Es fehle eine Gesamtschau mit 
Einbezug des Verkehrsaufkommens von McDonald’s. Insbe-
sondere aus Sicht Lärm- und Verkehrsbelastung bestehe 
zwischen beiden Projekten ein grosser sachlicher Zusam-
menhang, welcher einheitlich betrachtet und in den ent-
sprechenden Grundlagen berücksichtigt werden müsse. In 
einem neutralem Verkehrsgutachten ist auch das Szenario 
der Errichtung eines McDonald’s auf der Parz. Nr. 601 abzu-
bilden. Es sei Aufgabe der Gemeindebehörden, eine parzel-

Es ist heute ungewiss, ob McDonald’s am Standort jemals ein Vor-
haben realisieren wird, resp. ob überhaupt noch Interesse am vor-
liegenden Standort besteht. Grundsätzlich unterstützt aber der Ge-
meinderat eine gesamtheitliche Betrachtung und hat in dieser Hin-
sicht bereits dafür gesorgt, dass im Falle der Realisierung eines 
McDonald’s o.ä. eine gemeinsame Erschliessung ohne weiteren An-
schluss an die Viehweidstrasse sicherzustellen ist. 
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Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

lenübergreifende Gesamtbetrachtung und Koordination si-
cherzustellen. Solange die Situation betreffend Verkehr 
nicht nachhaltig gelöst ist, sei die Überbauungsordnung ab-
zulehnen. 

McDonald’s, 
Gesamtschau 

17 (17-10) Die Mitwirkenden möchten wissen, weshalb die Belper Be-
hörden im laufenden Verfahren mit dem Ortsplaner das vor-
liegende LANDI-Projekt Viehweid Ost nur ausschliesslich 
isoliert und als Insellösung an diesem Standort betrachten 
und wieso nicht die gesamte Parz. Nr. 601 betrachtet wird, 
mit dem möglichen neuen zusätzlichen, heute abschätzba-
ren Bauvorhaben westlich vom LANDI-Projekt. Die Mitwir-
kenden befürchten, dass das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men von z.B. McDonald’s beim Anschluss West zu einem 
Verkehrskollaps auf der Kantonsstrasse und auf dem LANDI-
Areal intern führt. 

Das LANDI-Projekt belegt rund drei Viertel der eingezonten Fläche 
der Parz. Nr. 601. Für die restlichen rund 3'000 m2 gibt es Interes-
senten, jedoch keine konkreten Anfragen oder gar Baugesuche – 
insb. auch nicht von McDonald’s. Die Arbeitszone A1 dient generell 
der Gewerbenutzung, die Art des Gewerbes und das entsprechende 
Verkehrsaufkommen sind nicht vorhersehbar. In dieser Situation ist 
es nicht möglich, präzise Aussagen zum gesamthaften Verkehrsauf-
kommen zu machen. Trotz der Unsicherheit bzgl. eines künftigen 
McDonald’s-Standorts wurde im Rahmen der Erarbeitung des Ver-
kehrsgutachtens auch diese Situation untersucht. Gemäss diesen 
Abklärungen anhand von Erfahrungswerten ist bei einem solchen 
Schnell-Imbiss mit rund 500 Fahrten pro Tag zu rechnen. Zusam-
mengezählt würden LANDI und McDonald’s somit rund 1'800 Fahr-
ten generieren, wovon rund 70% auf die LANDI entfallen. 

McDonald’s 17 (17-01), 18 
(18-02) 

Die Mitwirkenden möchten wissen, weshalb der Name 
McDonald’s bisher (auch von den Behörden) kaum erwähnt 
worden sei, obschon das doch ein ganz wesentlicher Aspekt 
und ein Tag-Nach-Verkehrszubringer etc. sei. Es sei breiten 
Kreisen der Bevölkerung bekannt, dass McDonald’s sehr 
grosses Interesse am Standort Belp, aktuell eben neben 
dem geplanten LANDI-Projekt hat. Sie möchten wissen, ob 
dies den Behörden und der LANDI bekannt ist und ob die 
Bevölkerung bisher vollauf transparent orientiert wurde. 

Das Interesse von McDonald’s ist dem Gemeinderat bekannt. Es gibt 
jedoch weder eine Voranfrage noch ein Baugesuch für einen Stand-
ort in der Viehweid. Auch die LANDI hat Kenntnis von diesem Inte-
resse von McDonald’s. Der Gemeinderat legt grossen Wert auf 
transparente Information – selbstverständlich unter Vorbehalt des 
Amtsgeheimnisses. 

Verkehrszahlen 17 (17-02) Die Mitwirkenden möchten wissen ob die Fahrten zu McDo-
nald’s bei den Fahrten zur LANDI dazugezählt werden und 
ob die 2'000 Fahrten pro Tag nicht deutlich überschritten 
werden.  

Die Bestimmungen von Verkehrsintensiven Bauvorhaben sind in 
Art. 91a ff. der kant. Bauverordnung festgelegt. Dabei handelt sich 
um verkehrsintensive Bauvorhaben, welche im Jahresdurchschnitt 
2’000+ Fahrten pro Tag verursachen. Als eine Fahrt gilt jede Zu- und 
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Sie möchten zudem wissen, wieso im Verkehrsgutachten 
der LANDI beim Verkehrsaufkommen mit alten und nicht mit 
aktuellsten Werten gerechnet wird. Zudem möchten die Mit-
wirkenden wissen, durch wen das Verkehrs- und Lärmgut-
achten bereits geprüft oder noch geprüft wird (wann, Ergeb-
nis, Zweitgutachten?).  

jede Wegfahrt mit Personenwagen. Die Ermittlung der Fahrten er-
folgt separat pro Bauvorhaben. Beim Szenario LANDI und McDo-
nald’s wäre die Schwelle von 2'000 Fahrten jedoch selbst über 
beide Vorhaben resp. über die gesamte Parzelle gerechnet klar un-
terschritten (s.o.). 
 
Im Verkehrsgutachten wird mit den aktuellsten verfügbaren Zahlen 
gerechnet. Die Anzahl Fahrten werden anhand der theoretisch zu-
lässigen Parkplätze berechnet. Es wird von 89 Abstellplätzen ausge-
gangen, wobei beim aktuellen Projektstand lediglich 71 geplant 
sind. Damit werden mit dem LANDI-Laden rund 1'300 Fahrten aus-
gelöst, was deutlich unter dem Grenzwert für verkehrsintensive 
Vorhaben liegt. Das Verkehrs- und das Lärmgutachten werden im 
Rahmen der Vorprüfung durch den Kanton geprüft. 

Verkehrsent-
wicklung  

17 (17-21) Die Mitwirkenden verweisen auf die Karte aus dem Richt-
plan Verkehr aus dem Jahr 2006. Im Verkehrsgutachten 
LANDI-Projekt wird erwähnt, dass auf der Viehweidstrasse 
pro Tag nur 20'000 Autos unterwegs sind. Damals (2006) 
wohnten in Belp rund 9'800 Personen. In den letzten 15 Jah-
ren wurde massiv im Gürbe- und Aaretal und Kehrsatz, Wa-
bern gebaut. Die Zahlen im Bericht der LANDI sind somit 
kaum korrekt. Die Mitwirkenden möchten wissen, wie dies 
von den Behörden beurteilt wird.  

Die im Gutachten verwendeten Verkehrszahlen stammen vom Kan-
ton (Datenstand 2016-2019), sie sind öffentlich zugänglich (vgl. An-
hang 2). Zur Datengrundlage für den Richtplan von 2006 können 
keine Aussagen gemacht werden. Seit 2006 hat die Bevölkerung von 
Belp um rund 1'600 Einwohner zugenommen. Gleichzeitig wurde die 
ÖV-Erschliessung massiv ausgebaut, was einen spürbaren Effekt auf 
die Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs hatte. Die Be-
urteilung des Verkehrsgutachtens erfolgt im Rahmen der Vorprü-
fung. 

Mehrverkehr 
Käsereistrasse 

14 (14-01) Die Mitwirkenden befürchten einen grossen Mehrverkehr, 
welcher durch das Vorhaben auf die Käsereistrasse erzeugt 
wird. Bereits heute sei es schwierig aus der Einfahrt zu fah-
ren. 

Die Bedenken sind nachvollziehbar, indem ein attraktiverer Ver-
kaufsladen mehr Kundschaft aus dem Gürbetal anziehen könnte. Ein 
wesentlicher Mehrverkehr auf der Käsereistrasse durch die Verlage-
rung des LANDI-Standorts wird jedoch nicht erwartet. Eine Routen-
änderung erfolgt erst ab dem Lindenkreisel.  

Strassenan-
schlüsse 

03 (3-02), 
06 (6-01, 6-03), 
10 (10-01),  

Die Mitwirkenden stellen fest, dass innerhalb einer Stras-
senlänge von weniger als 200 m mit der neuen Zufahrt drei 
Ein- und Ausfahrten geplant sind und damit das Unfallrisiko 

Die Situation der Strassenanschlüsse wurde mit dem Strassenin-
spektorat des Kantons besprochen und erweist sich als konform mit 
den übergeordneten Vorgaben.  
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erhöht und die Zu- und Wegfahrt erheblich erschwert wird.  
 
Es wird angeregt auf Höhe des Fahrhubelwegs ein Kreisver-
kehr zu realisieren, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 
Ebenfalls die Ausfahrt Allmendweg in die Viehweid-
strasse/Rubigenstrasse sollte durch einen Kreisverkehr, 
evtl. mit direkter Zufahrt zum Aldi, umgestaltet werden. Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb für das Restaurant Cam-
pagna, mit unter 1’000 Zu- und Wegfahrten, ein Kreisel er-
stellt wurde und für den Neubau LANDI nicht.  

 
 
Ein Kreisel auf Höhe des Fahrhubelwegs wurde im Zusammenhang 
mit der Vergrösserung des Industriegebiets diskutiert. Die Ansied-
lung der LANDI erfordert resp. rechtfertigt aus Sicht des Kantons 
diese Massnahmen jedoch nicht. Die Gemeinde wird die Zeit des 
Vorprüfungsverfahrens jedoch dazu nutzen, um mit dem Kanton Lö-
sungen zur Ausgestaltung des Verkehrsknotens eingehend zu prü-
fen.  

Mehrzweck-
streifen 

02 (2-05), 10 (10-
01), 12 (12-02) 

Die Mitwirkenden weisen darauf hin, dass die Unfälle mehr-
heitlich auf dem Mehrzweckstreifen verursacht worden 
sind. Mehrzweckstreifen, welche von beiden Seiten befahr-
bar sind, werden als sehr gefährlich erachtet. Auch wird 
dieser Bereich durch Motorradfahrer verwendet, um bei 
Stau zu überholen. Es wird eine Einfahrspur auf der Kan-
tonsstrasse oder ein Abbiegeverbot von Herkunft Linden-
kreisel und eine Neubeurteilung der Situation verlangt. 
 
 
Der geplante Mittelstreifen für Linksabbieger ist keine Lö-
sung. Die Gefährdung von Velofahrer nimmt dadurch mar-
kant zu, da die Autos oftmals ohne Rücksicht auf den Velo-
streifen ausweichen müssen. 

Die Mehrzweckstreifen in der Strassenmitte haben sich in der Praxis 
bewährt und sind ein probates Mittel zur Verbesserung von Linksab-
biegesituationen. Die Mehrzweckstreifen sind allgemein akzeptiert 
und werden in aller Regel vorschriftsgemäss befahren. Für den vor-
liegenden Fall hat der Kanton diese Lösung als angemessen beur-
teilt.  
 
 
 
 
Der Strassenquerschnitt auf der Viehweidstrasse ist gross genug, so 
dass für die Velofahrer keine grössere Gefahr besteht. 

Verkehr, 
Sicherheit 

05 (5-03), 15 (15-
02) 

Die Mitwirkenden fordern, dass die Fussgänger-Erschlies-
sung des Detailhandelsgeschäfts bis zur nächsten ÖV-Halte-
stelle gesichert sein muss. Zudem wird verlangt, dass eine 
Abbiegespur in der Mitte der Fahrspur geschaffen wird, al-
lenfalls zu Lasten der Bauherren. 
 
 

Mit der Umsetzung des LANDI-Ladens wird die Strasse im betroffe-
nen Abschnitt umgestaltet werden. Das entsprechende Strassen-
projekt wird im Hinblick auf die öffentliche Auflage ausgearbeitet. 
Dabei ist eine Strassenquerschnitt mit beidseitigem Gehweg vorge-
sehen, womit ebenfalls der Anschluss an die nächste ÖV-Haltestelle 
sichergestellt werden kann. 
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Der Fussweg wird immer wieder durch eine querende Zu-
fahrt gekreuzt. Dem Aspekt der Verkehrssicherheit ist so-
wohl aus Sicht Zufahrt wie auch Fussgänger eine höhere 
Aufmerksamkeit mit zusätzlichen Massnahmen zu schen-
ken. 

Kenntnisnahme. 

Verkehr, 
Sicherheit 

06 (6-02), 13 (13-
02) 

Die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer infolge 
mehr Verkehr müsste durch ein generelles Tempolimit von 
50 km/h, geltend auf der ganzen Viehweidstrasse, verbes-
sert werden. Wenn Kinder schulpflichtig werden, ist es oft 
so, dass Familien umziehen, weil sie ihren Kindern den 
Schulweg auf dieser Strasse nicht zumuten wollen.  

Auf der gesamten Viehweidstrasse innerhalb des besiedelten Ge-
biets gilt bereits heute Tempo 50 innerorts. Zudem besteht auf der 
gesamten Länge beidseits ein Radstreifen. Velofahrende können zu-
dem die für den motorisierten (Durchgangs-)Verkehr gesperrten 
Wege benutzen. 

Verkehr 
Schleichverkehr 

02 (2-04), 03 (3-
03), 06 (6-04), 07 
(7-03), 12 (12-
03), 15 (15-03), 
17 (17-11) 

Verschiedene Kleinstrassen im Umfeld des Planungsgebiets 
werden regelmässig als Ausweichrouten benutzt. Es sollten 
Massnahmen z. B. Poller, Fahrverbot für PW und Motorräder 
(ausgenommen Zubringerdienst) geprüft resp. umgesetzt 
werden. Alternativ wäre ein Linksabbiegeverbot beim All-
mendweg und Einschlagweg eine Möglichkeit. Zudem soll-
ten auf den Strassen Allmendweg, Einschlagweg und Jäger-
heimweg ein generelles Tempolimit von 30 km/h geltend ge-
macht werden. Die Anwohner erwarten ein umfassendes 
Verkehrskonzept unter Berücksichtigung von Lehnweg und 
Fahrhubelweg. 

Das Verkehrsregime auf dem umliegenden Strassennetz ist nicht 
Gegenstand der vorliegenden Planung. Aufgrund des geringen zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens auf der Viehweidstrasse durch den 
LANDI-Laden wird sich diese unbefriedigende Situation jedoch nicht 
spürbar verschärfen. Auch ist keine Zufahrt oder ein Zugang ab dem 
Lehnweg vorgesehen resp. sie ist gemäss der Überbauungsordnung 
nicht zulässig. Der Gemeinderat hat Kenntnis von diesem «Schleich-
verkehr» und wird mit der für die Kontrolle des Fahrverbots zustän-
digen Kantonspolizei in Kontakt treten. Weiter wird die Gemeinde 
Verkehrsmessungen vornehmen, um aktuelle Verkehrszahlen der 
genannten Flurstrassen zu haben und allfällige weitere Massnah-
men prüfen.  

Verkehr; 
Störfall 

02 (2-04) Das Thema Störfall wird in der vorliegenden Planung völlig 
ausgeklammert. Die Erfahrung des Mitwirkenden zeigen, 
dass dieser im letzten Jahr zwei Strassensperrungen der 
Viehweidstrasse erlebt hat. Es gab stundenlange Staus und 
erheblichen Landschaden an Kulturland. (…) Eine entspre-
chende Umfahrung auf den Strassen Bützackerweg, Mittel-
weg und Lehnweg sollte erst möglich sein, wenn sie durch 
Verkehrskadetten gesteuert werden kann. 

Das Störfallrisiko auf der Kantonsstrasse besteht unabhängig von 
der geplanten Ansiedlung der LANDI. Als Störfall gilt ein ausseror-
dentliches Ereignis, bei dem erhebliche Einwirkungen auf oder aus-
serhalb des Verkehrswegs auftreten. Das Störfallrisiko wird im Er-
läuterungsbericht den Vorgaben entsprechend behandelt. Die Beur-
teilung durch den Kanton erfolgt im Rahmen der Vorprüfung.  
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Verkehr; 
Tankstelle 

02 (2-03) Seitens Tankstelle ist kein Wartebereich/-platz definiert. Er-
fahrungen zeigen, dass sich dieser auf die Kantonsstrasse 
verlagert (siehe früher bei der alten Post Belp). Die Tank-
stelle sollte daher auf der gegenüberliegenden Seite der ge-
planten Liegenschaft erstellt werden. 

Das Projekt sieht im Bereich der Tankstelle genügend Platz für war-
tende oder kurzzeitig abgestellte Fahrzeuge vor. Die Platzverhält-
nisse und der Strassenquerschnitt bei der ehemaligen Poststelle 
sind nicht mit dem vorliegenden Areal vergleichbar. 

Parkierung 17 (17-15)  Die Mitwirkenden möchten wissen, ob Unterterrain-Auto-
Parkplätze rein aus Kostengründen nicht möglich sind oder 
ob dies (mit einem Pilotprojekt) auch realisierbar wäre.  

Ein Untergeschoss und damit eine unterirdische Parkierung sind aus 
Gründen des Grundwasserschutzes nicht möglich resp. rechtlich 
nicht zulässig. Für weitere Ausführungen sei auf das entsprechende 
Gutachten als Beilage zum Erläuterungsbericht verwiesen.   

Parkierung 17 (17-16) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob die Anzahl Auto- und 
2-Rad-Parkplätze genügend berechnet sind oder ob es 
Nachbesserungsmöglichkeit (-pflicht), nach der Bauvollen-
dung gibt, wenn Bedarf besteht.  

Die Berechnung resp. der Bedarf an Parkplätzen für Autos und Ve-
los erfolgt praxisgemäss auf Stufe Baugesuch; Grundlage bilden die 
entsprechenden Bestimmungen der kant. Baugesetzgebung. Mit der 
Überbauungsordnung werden die dazu verfügbaren Flächen ab-
schliessend festgelegt. 

Parkierung 16 (16-03) Die Überbauungsvorschriften sind mit einer Pflicht zur Park-
platzbewirtschaftung zu ergänzen: Um unnötigen Verkehr zu 
reduzieren, sind die Parkplätze gemäss der Analyse «Park-
platzbewirtschaftung bei Publikumsintensiven Einrichtun-
gen» des Bundes zu bewirtschaften. 

Die in der Mitwirkungseingabe angesprochene Analyse zeigt, dass 
eine Parkplatzbewirtschaftung bei Fachmärkten – zu denen ein 
LANDI-Laden aufgrund der Spezialisierung auf Garten- und Heim-
werkerprodukte zählt – keinen spürbaren Effekt auf die Wahl des 
Verkehrsmittels hat. Ein wesentlicher Teil der angebotenen Pro-
dukte kann nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen ohne 
Auto transportiert werden, so dass keine eigentliche Wahlfreiheit 
bzgl. Verkehrsmittel besteht. In der Gemeinde Belp kann man auf 
öffentlichen Parkplätzen in der Regel 3 Stunden gratis parkieren, zu-
dem besteht auch bei der vor einigen Jahren eröffneten Migros-Fili-
ale keine Parkplatzbewirtschaftung. Aus diesen Gründen wäre es 
nach Ansicht des Gemeinderates nicht nachvollziehbar, ausgerech-
net an dieser vergleichsweise peripheren Lage eine Pflicht zur Park-
platzbewirtschaftung aufzuerlegen. 

Parkierung 16 (16-04) Art. 18 Abs. 4 der Überbauungsvorschriften ist zu streichen: 
Die Mitwirkenden lehnen die vorgeschlagene Möglichkeit 
zur Reduktion von Fahrradabstellplätzen ab, da der Standort 

Die Bestimmung in Art. 18 Abs. 4 der Überbauungsvorschriften 
dient lediglich dazu, die Zahl der Veloabstellplätze gegenüber den 
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mit dem Fahrrad in wenigen Minuten von Belp, Rubigen, 
Münsingen und Toffen bequem erreichbar ist, also ein be-
trächtliches Potenzial für Anfahrten mit dem Velo oder E-
Bike aufweist. 

gesetzlichen Vorgaben bei Bedarf reduzieren zu können. Diese Vor-
gaben sind oftmals zu pauschal und müssen auf die konkreten Be-
dürfnisse angepasst werden können. Ohne diese Möglichkeit müss-
ten schätzungsweise rund 75 Veloparkplätze realisiert werden, was 
offensichtlich weit über dem Bedarf liegt. Selbstverständlich wird 
eine angemessene Zahl an Veloabstellplätzen zur Verfügung stehen.  

Parkierung 16 (16-05) Die Mitwirkenden verlangen, dass in Art. 18 der Überbau-
ungsvorschriften festgehalten wird, dass die Gesamtzahl 
der Parkplätze die untere Schwelle der Bandbreite gemäss 
Bauverordnung nicht übersteigen darf: Nicht nur Privatper-
sonen, sondern auch Firmen müssten einen Beitrag zur Er-
richtung der Klimaziele von Bund und Kanton leisten. Für 
die geplanten Nutzungen im dritten Vollgeschoss sei der Ar-
beitsweg mit dem ÖV oder (E-)Bike vertretbar. Deshalb sei 
eine Anzahl Parkplätze am kant. Minimum vertretbar.  

Gemäss Art. 50 Abs. 1 der kant. Bauverordnung legt die gesuchstel-
lende Partei innerhalb der Bandbreite die Parkplatzzahl fest. Eine 
entsprechende Vorgabe der Gemeinde ist nicht zulässig und wird 
durch den Kanton nicht genehmigt. 

4 Energie 
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Energie; 
Photovoltaik 

02 (2-08) Dem Mitwirkenden erscheint es nicht realistisch, dass im 
Vergleich mit dem Standort Aemmenmatt, am neuen Stand-
ort eine Photovoltaikanlage realisiert werden kann, da die-
ser Standort im Winter kaum Sonne hat. 

Der Argumentation des Mitwirkenden kann nicht gefolgt werden. Im 
Umfeld des Areals bestehen bereits mehrere grosse PV-Anlagen. 
Gemäss www.sonnendach.ch (Homepage des UVEK) weisen die 
heutigen bestehenden südwärts ausgerichteten Dachflächen auf 
dem Areal die Eignung «sehr gut aus». 

Energie; 
Photovoltaik 

05 (5-02) Das Projekt mit der Photovoltaikanlage und einem eigenen 
Speicher entspricht gemäss den Mitwirkenden dem heuti-
gen Zeitgeist und ist eine Vorzeigelösung. 
 

Kenntnisnahme. 

Energie; 17 (17-07) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob die Baubehörden die Die kant. Energiegesetzgebung erlaubt es nach wie vor (auch nach 
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Photovoltaik Bauherrschaft verpflichten können, dass an der Gebäude-
fassade und auf dem Dach, Solarpanels (PV-Anlagen) mon-
tiert werden müssen.  

der Teilrevision von 2022) nicht, in der Ortsplanung oder in einer 
Überbauungsordnung verbindliche Vorgaben im Sinne des Mitwir-
kenden zu machen. Es gelten die zuletzt per 1. Januar 2023 ver-
schärften Vorgaben des Kantons.  

Energie; 
Minergiestan-
dard, Photovol-
taik 

08 (8-02) Die Mitwirkenden fordern eine Präzisierung der Anforderun-
gen, so dass die Bauten und Anlagen gemäss dem Minergie 
P Eco und zudem auf allen nicht begehbaren Dachflächen 
Photovoltaikanlagen zu planen und zu realisieren sind. 

Vgl. Stellungnahme zu Eingabe Nr. 17 (17-07) oben. 

Energie; 
Transformati-
onsstation/Bat-
teriespeicher 

11 (11-02) Die Mitwirkenden stellen den Antrag, dass der benötigte 
Platzbedarf für die neue Transformatorenstation bereits in 
der Planung vorgesehen wird und die Erschliessung ab der 
Viehweidstrasse erfolgt.  

Auf Stufe Baugesuch muss der Standort der Transformatorenstation 
definiert werden. Die Lage der Arealzu- und Wegfahrt ist in der 
Überbauungsordnung definiert.  

Energie; 
Transformati-
onsstation/Bat-
teriespeicher 

17 (17-18) Die Mitwirkenden möchten wissen wie die LANDI/fenaco 
verpflichtet werden kann, dass der Giga-Bit-Akku-Speicher 
(mit sehr, sehr hohen Baukosten, schweizweit existiert 
heute noch kein solcher Speicher) gebaut wird und nicht 
nach (allenfalls) der Erteilung der Gesamtbewilligung aus 
Kostengründen gestrichen und mit dem Netz der Energie-
Belp ein Geschäft getätigt wird. Es wird die Frage gestellt, 
ob sich die Bevölkerung/der Stimmbürger dann nicht etwas 
«verschaukelt» fühlt, wenn genau dieses Herzstück vom na-
tionalen Leuchtturm-Projekt nicht gebaut würde. 

Vorgesehen ist ein Stromspeicher mit 1 bis 2 Megawatt Kapazität, 
wie er in der Schweiz durchaus häufig zum Einsatz kommt. Dieser 
Speicher ist eine Grundvoraussetzung für die geplante E-Tankstelle, 
d.h. ein Verzicht wäre aus technischen Gründen gar nicht möglich. 
Die Überbauungsordnung legt fest, dass im Baubereich B eine Tank-
stelle für Elektrofahrzeuge zu erstellen ist. Die konkrete Art der 
Stromerzeugung resp. –speicherung ist nicht Gegenstand der Über-
bauungsordnung, sondern des späteren Baubewilligungsverfahrens. 
Der Stimmbürger entscheidet über die Inhalte der Überbauungsord-
nung, welche Begriffe wie «Leuchtturm-Projekt» bewusst vermeidet.  
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Projekt; 
Gestaltung 

17 (17-03) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob die bisherig darge-
stellte «Visualisierung» des Projektes der tatsächlichen Ab-
sicht des Bauvorhabens entspricht, resp. wie das aktuali-
sierte Projekt aussieht und wo die PV-Anlage geplant ist.  

Die Visualisierung des Projekts entspricht dem aktuellen Projekt-
stand vom Februar 2023, welcher seinerseits als Grundlage für die 
Überbauungsordnung dient. Die PV-Anlage ist auf den Dächern des 
Hauptgebäudes und der Tankstelle vorgesehen. 

Projekt;  
Gestaltung 

17 (17-08) Die Mitwirkenden stellen die Frage, ob die mit der Eingabe 
angesprochenen, gefragten Planer/Behördenvertreter und 
insbesondere der Gemeinderat – alle als Vertreter und zum 
Wohle der Bevölkerung – restlos davon überzeugt sind, dass 
dieses Bauvorhaben optimal und nachhaltig ist, auf dieser 
Fläche so optimal zusätzliche Arbeitsplätze/KMU geschaffen 
werden können, kein anderes sinnvolleres Projekt denkbar 
ist, hier ein anderes Projekt mit mehr Arbeitsplätzen, mit 
weniger Verkehr und mehr Nachhaltigkeit realisiert werden 
könnte. 

Der Gemeinderat hat die Überbauungsordnung am 2. Februar 2023 
beraten und zur öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. Die Ansied-
lung eines in der Region verankerten Detailhandelsunternehmens 
an dieser gut erschlossenen Lage erachtet die Gemeinde als unter-
stützungswürdig.  

Projekt; 
Realisierung 

17 (17-05) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob unter jedem Umstand 
am Bauprojekt festgehalten wird. Wie der aktuelle Stand der 
Behörden dazu ist und wie die Behörden die Realisierungs-
chancen für das vorliegende (unveränderte) Projekt, nach 
Abschluss der Mitwirkung, einschätzen. 

Die Realisierung eines Bauvorhabens ist grundsätzlich Sache des 
Gesuchstellers. Der Gemeinderat hat die vorliegende Planung zur 
Mitwirkung verabschiedet, das weitere Verfahren richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorgaben. 

Projekt; 
Rampe 

07 (7-04) Die Mitwirkenden fordern, dass das Umfeld vor uner-
wünschten Emissionen geschützt wird und die Rampe voll-
ständig überdeckt und mit schallschluckendem Material 

Die konkrete Gestaltung der Rampe ist noch nicht abschliessend de-
finiert und wird im Rahmen des zukünftigen Baubewilligungsverfah-
ren festgelegt. Eine gedeckte Rampe ist gemäss den Überbauungs-
vorschriften zulässig. Eine Blendwirkung ist nicht zu erwarten, 
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ausgestalten wird. Zudem ist im Bereich der Rampe eine im-
mergrüne, ausreichend hohe Hecke als Blendschutz auf die 
Parzellengrenze zu setzen. 

ebenso wenig eine relevante Lärmbelastung namentlich der Par-
zelle der Mitwirkenden. 

Projekt;  
Baurecht 

17 (17-04) Die Mitwirkenden möchte wissen, welche Abmachungen 
zwischen dem Grundeigentümer und der potenziellen Bau-
gesellschaft/Baukonsortium und zwischen der LANDI/fenaco 
und McDonald’s bestehen und ob ein Terrainverkauf oder 
eine Abgabe im Baurecht geplant ist und wie der aktuelle 
Stand der Behörden diesbezüglich ist. 

Die Gemeinde hat keine Kenntnis von Abmachungen oder Verträgen 
zwischen den privaten Partnern und kann sich dazu nicht äussern. 
Die LANDI entwickelt das Areal selbst und es besteht kein Konsor-
tium. Eine allfällige Ansiedlung einer McDonald’s-Filiale ist nicht Ge-
genstand der vorliegenden Planung, es liegt weder ein Baugesuch 
noch eine Voranfrage vor. 

Projekt; 
Dichte 

17 (17-14) Die geplante, vorgeschriebene Dichte von 0.4 scheint den 
Mitwirkenden viel zu tief, die Nachhaltigkeit muss auch hier 
zum Ausdruck kommen. Es sind drei Vollgeschosse zulässig, 
welche auch realisiert werden sollen. Es ist nicht realistisch, 
dass später einmal auf das Parkdeck (in Holzbauweise) eine 
Aufstockung erfolgen wird.  

Die Überbauungsziffer von 0.4 ist ein vergleichsweise hoher Wert, 
zudem können verschiedene Teile des Projekts wie z.B. die Tank-
stelle nicht angerechnet werden. Die vorsorgliche Realisierung ei-
nes Vollgeschosses ohne Nutzung ist nicht nur unwirtschaftlich, 
sondern auch insgesamt nicht nachhaltig. 

Projekt; 
Biodiversität 

16 (16-02) Es wird bedauert, dass für das Vorhaben Land überbaut 
wird. Die so verlorenen Grünflächen sind darum im Projekt 
mit Aufwertungsmassnahmen zum Erhalt der Biodiversität 
zu kompensieren. Es sei darauf zu verzichten, Flächen, wel-
che nicht zwingend für den Verkehr genutzt werden, zu ver-
siegeln. Es seien Aufwertungsmassnahmen zum Erhalt der 
Biodiversität zu treffen (artenreiche Bepflanzung, etc.). Es 
sei zu prüfen, ob die Zufahrt über die Parz. Nr. 2305 erfol-
gen könnte. Aus Umweltsicht sei es nicht sinnvoll, eine 
zweite parallele Strasse für die Zufahrt zu bauen und damit 
noch mehr Grünfläche zu beanspruchen.  

Das Planungsgebiet befindet sich bereits seit längerer Zeit vollum-
fänglich innerhalb der Bauzone, so dass keine Kompensationspflicht 
hinsichtlich Kulturland oder Biodiversität besteht. Ein wesentlicher 
Teil des Areals ist zudem bereits heute überbaut oder befestigt. In 
den Überbauungsvorschriften und ergänzend im Baureglement sind 
die geforderten Vorgaben zur Bodenversiegelung und zur Bepflan-
zung bereits enthalten. Eine Zufahrt über die Privatstrasse auf Parz. 
Nr. 2305 ist nicht möglich. 

Projekt; 
Fachberatung 

17 (17-17) Die Mitwirkenden möchten wissen, wann das Projekt der 
Fachberatung Baugestaltung vorgelegt wird und ob sich das 
Team bereits zum Vorprojekt äussern konnte. Es wird dabei 
auf das Ziel (Aussage Behörden) hingewiesen: Die Gemeinde 

Ein Beizug erfolgt namentlich bei Bauvorhaben, welche für das Orts- 
und Landschaftsbild von Bedeutung sind oder spezielle Fragen be-
züglich Architektur oder Aussenraumgestaltung aufwerfen sowie 
bei Bauvorhaben, welche die so genannte Gestaltungsfreiheit in An-
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Belp bringt sich in Planungsprozessen ein, um die ökologi-
sche Qualität und das Ortsbild bei der Siedlungsentwicklung 
mitzugestalten. Sie unterstützt das strategische Ziel gemäss 
Leitbild, dass den Quartieren eine grosse Bedeutung als Le-
bens- und Begegnungsort zuerkannt wird und diese unter 
Berücksichtigung der Aussenraumqualität aufgewertet wer-
den sollen.  

spruch nehmen. Über die Zuweisung von Baugesuchen an die Fach-
beratung entscheidet gemäss den Richtlinien die Baukommission 
auf Stufe Baubewilligungsverfahren. 

6 Weiteres zur Planung 

Thema Verfasser Nr(n). 
(Lauf-Nr.) 

Kernaussage Stellungnahme der Gemeinde, Anpassungen 

Wasserleitung 01 (1-01) Die Wasserverbund Region Bern AG als Eigentümerin der im 
Perimeter der Überbauungsordnung liegenden Wassertrans-
portleitung macht geltend, dass der Bestand und störungs-
freie Betrieb als auch die Zugänglichkeit der Leitung/Anla-
gen jederzeit zu gewährleisten ist. Weiter sei zu beachten, 
dass keine zusätzlichen statischen und dynamischen Belas-
tungen auf die Leitung übertragen werden. 

Kenntnisnahme. 
 

Wasserleitung 01 (1-02) Die Mitwirkenden stellen den Antrag, die Überbauungsvor-
schriften mit einer Bestimmung zu ergänzen, wonach Bau-
ten und stammbildende Pflanzen einen Abstand von min-
destens 5 m zur Leitungsachse aufweisen müssten und der 
Zugang zur für Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten mit 
Baumaschinen jederzeit zu gewährleisten sei.  

Die Überbauungsvorschriften legen einen Bauabstand von 3.0 m 
fest, was der Forderung des Mitwirkenden im Rahmen einer Ein-
sprache zu einem früheren Projekt entspricht. Anlässlich einer Be-
sprechung mit dem Mitwirkenden im Vorfeld wurde festgehalten, 
dass die Leitung unter keinen Umständen beeinträchtigt werden 
dürfe und die Zugänglichkeit sichergestellt sein müsse. Eine Über-
deckung mittels Betonplatten sei möglich, eine Überbauung hinge-
gen nur in sehr beschränktem Ausmass und unter Vorbehalt der Zu-
gänglichkeit. Der nun geforderte Bauabstand von 5.0 m ist entspre-
chend nicht nachvollziehbar. 
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Wirtschaftsför-
derung 

17 (17-19) Die Mitwirkenden möchten wissen, wer, wie, wie oft und wo 
die Behörden/die Verwaltung anderswo, konkret in der Ge-
meinde Belp, Wirtschaftsförderung betreiben.  

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde im Allgemeinen ist nicht 
Gegenstand der vorliegenden Planung. 

Kosten 17 (17-12) Die Mitwirkenden möchten wissen, ob die Kosten für die Er-
arbeitung einer ZPP oder einer Überbauungsordnung oder 
diesbezüglicher Änderungen dem Grundeigentümer als Ver-
ursacher überbunden werden (externe und gemeindeinterne 
Kosten). 

Planungsbehörde und Kostenträgerin der Ortsplanung ist von Geset-
zes wegen die Gemeinde. Im vorliegenden Fall der UeO «Viehweid 
Ost» werden sämtliche externe Kosten von der LANDI Aare Genos-
senschaft getragen. Der interne Verwaltungsaufwand der Gemeinde 
wird nicht weiterverrechnet.  

Steuern 17 (17-13) Die Mitwirkenden möchten wissen, wie hoch die Verwaltung 
das zusätzliche Steuersubstrat pro Jahr und wiederkehrend 
für die Gemeinde Belp schätzt, wenn das LANDI-Projekt rea-
lisiert wird. 

Die LANDI Aare Genossenschaft betreibt bereits heute einen Stand-
ort in der Gemeinde, so dass bzgl. Steuerertrag keine spürbare Än-
derung zu erwarten ist.  
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Anhang 1: Protokoll der Orientierungsveranstaltung 
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Anhang 2: Strassenverkehrszählung Datenblätter 
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